MRV FWK-VwV

Verwaltungsvorschrift
des Sachsischen Staatsministeriums
far Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie
zur Kostentragung von Fort- und WeiterbildungsmaBnahmen fiir Bedienstete des
MaBregelvollzuges im Freistaat Sachsen
(MRV FWK-VwV)

Vom 4. Februar 2000

Zur Sicherung der Qualitat im MaBregelvollzug (MRV) wird folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:

I
Praambel

Die Qualitat der Behandlung und Betreuung der im MaBregelvollzug untergebrachten Patienten, die Sicherung im
MaBregelvollzug sowie die Sicherheit der Allgemeinheit vor Straftaten von MaBregelvollzugspatienten soll durch Fort-
und Weiterbildung der MaBregelvollzugsbediensteten gesichert und verbessert werden. Die Bereitschaft der
Bediensteten zur Teilnahme an QualifizierungsmaBnahmen soll geférdert werden.

1. Diese Verwaltungsvorschrift gilt fir die Fort- und Weiterbildung der Bediensteten sachsischer
MaBregelvollzugseinrichtungen, wenn und soweit es sich um maBregelvollzugsspezifische MaBnahmen handelt.

2. Als maBregelvollzugsspezifisch gelten alle Veranstaltungen, die das Bildungszentrum des Staatsministeriums fiir
Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie zur forensischen Psychiatrie und zum MaBregelvollzug durchfihrt.
Ob eine MaBnahme eines anderen Anbieters maBregelvollzugsspezifisch im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift
ist, entscheidet das Staatsministerium fur Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie.

3. Flr maBregelvollzugsspezifische Fort- und WeiterbildungsmaBnahmen werden die unter Nummer 1. benannten
Personen vom Dienst freigestellt, sofern dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die Kosten tragt die
MaBregelvollzugseinrichtung.

Eine Rickzahlung von Fort- und Weiterbildungskosten richtet sich hach Nummer 7 Abs. 2 SR 2a BAT-O. In
besonders begriindeten Fallen kann mit vorheriger Zustimmung des Staatsministeriums fir Soziales,
Gesundheit, Jugend und Familie ganz auf eine Riickzahlung verzichtet werden.

4. Sofern sich durch die Teilnahme an einer Fort- und WeiterbildungsmaBnahme eine Uberschreitung des dafir
vorgesehenen Budgetansatzes der MaBregelvollzugseinrichtung ergibt, ist die Durchflihrung der MaBnahme von
einer Zustimmung des Staatsministeriums fiir Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie zur Uberschreitung des
Haushaltsansatzes abhangig.

Il.
In-Kraft-Treten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach ihrer Veréffentlichung in Kraft.
Dresden, den 4. Februar 2000

Séachsisches Staatsministerium

fiir Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie
Dr. Albin Nees

Staatssekretar

Zuletzt enthalten in

Verwaltungsvorschrift des Sachsischen Staatsministeriums flir Soziales, Gesundheit und
Gesellschaftlichen Zusammenhalt tber die geltenden Verwaltungsvorschriften des Staatsministeriums
fir Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

vom 4. Dezember 2025 (SachsABI. SDr. S. S 272)

http://web:3000 Fassung vom 10.03.2000 Seite 1 von 1



	Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums  für Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie  zur Kostentragung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Bedienstete des Maßregelvollzuges im Freistaat Sachsen  (MRV FWK-VwV)
	I.  Präambel
	II.  In-Kraft-Treten

	Zuletzt enthalten in

